
zwischen

und

Pflegesatzvereinbarung
gemäß § 85 SGB Х1

für Leistungen der Kurzzeitpflege nach § 42 SGB Х1

der Bremer Heimpflege gGmbH
Marcusailee 39
28359 Bremen

fiir die Pflegeeinrichtung:

Kurzzeitpflege Stiftungsresidenz Riensberg
Riekestraße 2
28359 Bremen
1 К: 510402482

der AOK Bremen/Bremerhaven

dem BKK Landesverband Mitte
Eintrachtweg 19
30173 Hannover
zugleich für die Knappschaft — Regionaldirektion Nord, Hamburg

der Pflegekasse bei der 1КК gesund plus

dem Verband der ErsatziCassen e.V. {vdek}
a1s Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen der Ersatzkassen,
dieser vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Bremen,
dieser vertreten durch den vdek-Pfiegesatzverhandier der
hkk - Pfiegekasse Bremen

der Freien Hansestadt Bremen
�D���V���/�• �E�H�U�|�U�W�O�L�F�K�H�U���7�U�l�J �H�U���G�H�U���6�R�]�L�D�O�K�L�O�I �H���� �Y �H�U�W�U�H�W�H�Q���G�X�U�F�K
die Senatarin fürArbeit, Soziales, Jugend und lntegration
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§1
Grundsätzliches

Die Pflegekassen haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein
anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse entsprechende
Versorgung durch den Abschluss von Versorgungsverträgen und VergСіtungs-
vereinbarungen mit den Tragern von PfIegeeinrichtungen sicherzusteilen
(§ 69 SGB Х1).

( І)

(2)

(3)

(1)

(2)

§2
Vergütungsfähige Leistungen

Nach dieser Vereinbarung werden ausschiießlich Leistungen der
Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 1 Ziffer 1 SGB Х1 vergütet, die im
Rahmenvertrag nach § 75 Abs. 1 SGB Х1 in der jeweils geftenden Fassung
und dem Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI geregelt sind. Die Vergütung
anderer pflegerischer oder betreuender Leistungen ist ausgeschlossen. Für
die Betreuung und Aktivierung gemät3 § 43b SGB Х1 werden
Vergütungszuschfäge gemäß §§ 84 Absatz 8, 85 Absatz 8 SGB Xf gewährt,
die ausschliel3lich für den Träger der Pflegeeinrichtung und die Pflegekassen
ge1!ten.

Die Leistungs- und Quaiitätsmerkmale sind a1s Bestandteil dieser
Vereinbarung (§ 84 Absatz 5 SGB XI) in der Anlage 1 festgelegt.

Zuzahlungen zu den nach Absatz 1 vergiitungsfähigen Leistungen darf die
Pflegeeinrichtung von den Pflegebedürftigen weder fordern noch annehmen
(84 Abs. 4 SGB Х1).

§3
Pflegevergütung

Der Pflegesatz für die leistungsgerechte Vergütung der allgemeinen
�3�I�O�H�J�H�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���� �3�I�O�H�J�H�Y �H�U�J�•�W�X�Q�J�� ���E�H�W�U�l�J�W���W�l�J�O�L�F�K���j�]�h���3�H�U�V�R�Q���I�•�U���G�H�Q

Pflegegrad 1:
Pflegegrad 2:
Pf{egegrad 3:
Pflegegrad 4:
Pflegegrad 5:

149,73 EUR
149,73 EUR
949,73 EUR
149,73 EUR
149,73 EUR

Die Pflegesätze sind fCir aile von der Einrichtung betreuten Pflegebedürftigen
einheitlich gültig; eine Differenzierung nach Kostenträgern ist nicht zulässig (§
84 Abs. 3 SGB Х1).
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(3) 1n Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes (Pf1BRefG) in der jeweiis
aktueiien Fassung wird zusätzGch zu den ausgewiesenen Pflegesatzen ein
Betrag vereinbart, sofern die Pflegeeinrichtung im Finanzierungsraum am
Ausgieichsverfahren teilnimmt. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Aufschiäge
werden kalenderjährfich durch das Statistische Landesamt Bremen a1s
zuständige Ste11e nach § 26 Abs. 4 PflBrefG auf der Grundlage von § 7 i. V.
m. Anlage 1 der Vereinbarung gemäß § 33 Abs. 6 Pf1BG vom 17.12.2019 in
derjeweils gültigen Fassung ermitielt und bekanntgegeben. Dieser Betrag ist
�B �e �s �t �a �n �d �t �e �i �l � �d �e �r � �a �i �l �g �e �m �e �i �n �e �n � �P �f �l �e �g �e �l �e �i �s �t �u �n �g �e �n � �g �e �m �ä �ß � �§ � �8 �2 � � �A �b �s �. � �3 � �S �G �B � � �1
und wird unabhängig von der jeweils geitenden Vergütungsklasse
gieichmäßig a1len Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt

§4
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung

(1) Das Entgelt für die Unterkunft und Verpfiegung beträgt einheitiich (§ 87 SGB
Х1) tägiich pro Person

für Unterkunft: 23,68 EUR
fOr verpflegung: 15,78 EUR.

(2) § 2 Abs. 3 gilt entsprechend; § 88 SGB XI b[eibt unberührt.

(3) § 3 Abs. 2 gilt entsprechend.

§6
Rechnungslegung

(1) Die Pfiegevergütung nach § 3 ist der zuständigen Pflegekasse bis zur Höhe
�G�H�V���Q�D�F�K���†�� �� �� �� �6�*�%���O���� �P�|�J�O �L�F�K�H�Q���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�X�P�I�D�Q�J�H�V���L�Q���5�H�F�K�Q�X�Q�J�� �]�X���V�W�H�L�L�H�Q
(§ 16 des Rahmenvertrages).

(2) Das Entgelt für Unterkunft und Verpfiegung nach § 4 ist dem
Pflegebedürftigen in Rechnung zu steiien (§ 87 SGB XI).

§6
Vergütung bei vorübergehender Abwesenheit

aufgrund eines statiionären Krankenhausaufenthaltes

Während einer vorübergehenden Abwesenheit in diesem Pflegesatzzeitraum kann
gemäß § 26 des Rahmenvertrages kein Entgelt in Rechnung gestellt werden.

§7
Vergûtungszuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung

(1) Voraussetzungen für die Zahlung des Vergütungszuschlages für die
Betreuung- und Aktivierung nach § 43b SGB XI sind
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(2)

(3)

(4)

1. das Erfüllen der in § 85 Absatz 8 SGB Х1 genannten Anforderungen,
2. die tatsächliche Erbringung der Betreuung und Aktivierung gemäß

Konzeption,
3. die Beschäftigung von zusätzlichen Betreuungskräften,
�� �� �� �N�H�L�U�Õ�H���D�Q�G�H�Q�Õ�X�H�L�W�L�J�H���)�L�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�� �G�H�U���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�Q���%�H�W�U�H�X�X�Q�J�V�N�U�l�I�W�H���X�Q�G��
�5 �. � �d �i �e � �e �r �F �o �r �d �e �r �l �i �c �h �e � �Q �u �a �l �i �f �i �k �a �t �i �o �n � �d �e �r � �e �i �r � �g �e �s �e �t �z �t �e �n � �K �r �ä �f �t �e �.

Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen können im Rahmen der
Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB Х1 geprüft werden. Bei
Nichtvorhanderısein der vereinbarten zusätzlichen Betreuungskräfte hat der
Träger der Pflegeeinrichtung die Differenz zwischen vereinbarten und
vorhandenen Vollzeitkräften für die Dauer des Verstof3es zurück zu zahlen.
§ 115 Absatz 3 SGB Х1 gilt entsprechend.

Der Vergütungszuschlag für Betreuung und Aktivierung nach §§ 43b, 84
Absatz 8, 85 Absatz 8 SGB Xf beträgt

. 8,01 EUR pro tatsächlichem Leistungstag

Die Rechnungslegung erfolg# zusammen mit der Monatsabrechnung für die
allgemeinen Pflegeleistungen auf einem eigenständigen Be1eg. Die
Abwesenheitsregelung nach § б gilt analog.

§g
Pflegesatzzeitraum

Diese Vereinbarung wird für die Zeit vom 01.01.2024 bis 3112.2024 geschlossen.

Nach AbIauf dieses Zeitraumes gelten die vereinbarten Entgelte bis zum
inkrafttreten einer neuen Vereinbarung weiter (§ 85 Abs. б SGB Х1).

Hinweis:

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (Brem1FG). Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird es nach Maßgabe der
Vorschriften des Brem1FG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht.
Unabhängig von einer mäglichen Veröffent[ichung kann der Vertrag Gegenstand
von Auskunftsanträgen nach dem Brem1FG sein.
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Anlage 1— Leistungs- und Quafitätsmerkmale

Bremen, 29.02.2024

Bremer Heimpflege gGmbH

�Õ�Õ�\���+�� ���J�€���*�Õ��

zugleich für die nappschaft — Regionaldirektion
Nord, 

Pflege  plus

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) a1s
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen der
Ersatzkasse vdek-Pflegesatzverhandier

Freie Hansestadt Bremen
a1s i.lberört[icher Träger der Sozialhilfe,



Anlage 1

zur Pflegesatzvereinbarung gemäß § 85 SGBX1 vom 29.02.2024

für die vollstationäre Pflege in der

Einrichtung Kurzzeitpf[ege Stiftungsresidenz Riensberg

Leistungs- und Qualitätsmerkmaie

nach § 2 Abs. 2

1 Struktur des aktuelEen und voraussichtlich zu betreuenden Personen-
kreises sowie des besonderen Bedarfes

1.1 Anzahi der versorgten Pflegebedürftigen im Durchschnitt

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender Vereinbarungs-!
Vergütungszeitraum Vergütungszeitraum

İ n % İ n °/а
Anzahl von Gesamt Anzahl von Gesamt

1.2 Folgende besondere Personengruppen werden auch versorgt (Soweit diese
einen besonderen lnterventionsbedarf ausläsen. Dabei ist anzugeben, wie
dieser festgestellt wurde.):

Apalliker

A1DS-Kranke

MS-Kranke

1.3 Anzahl der Pflegebedürftigen besonderer Personengruppen
(1-5)

Davon sind Pflegebedürftige besonderer Personengruppen, soweit diese
zusätzlichen lnterventionsbedarf auslösen, mit Angabe in welchem Bereich
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dieser besteht (Grundpflege, medizinische Behandlungspflege, soziale
Betreuung)

besondere Anzahl bisher Anzahl künftig
Personengruppen

Apalliker

A1DS-Kranke

MS-Kranke

Pfiegebedürftigkeitsstruktur der gesamten besonderen Personengruppe:

Pfiegegrad 1

PfEegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender Vereinbarungs-/
Verg (tuпgѕzеіtгаuм Vergütungszeitraum

İ П °/а İ п %
Anzahl von Gesamt Anzahl von Gesamt

1.4 Art und Umfang des zusätzlichen lnterventionsbedan`es für die
Pflegebedürftigen der besonderen Personengruppen (Dabei ist anzugeben,
wie dieser festgestellt wurde.):
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2 Einrichtungskonzeption

Die Pffegeeinrichtung verfi:ıgt über ein Pflegekonzept.

2.1 Das Pflegekonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu foigenden
Punkten zur Verfi~gung gestellt:

® Pflegeorganisation/-system

® Pflegeverständnis/-leitbild

�� Pflegetheorie/-modell

® Pflegeprozess inki.
Pflegedokumentation/-planung
(Dokumentationssystem)

 soziale Betreuung

2.2 Versorgungskonzept

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Versorgungskonzept.

Das Versorgungskonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu
foigenden Punkten zur Verfügung gestellt:

® Grundsätze/Zie1e

® Leistungsangebot in der
Verpflegung

® Leistungsangebot in der
Hausreinigung

® Leis#ungsangebot in der
Wäscheversorgung

 Leistungsangebot in der
Hausgestaltung

3 Art und 1nhalt cter Leistungen

Hier werden Angaben zum Leistungsspektrum entsprechend den im
Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 5GB Х1 vereinbarten Leistungen und den
Anforderungen der Maf3stäbe und Grundsätze für die Qualität und
Qualitätssicherung sowie für die Entwickiung eines einrichtungsinternen
�4�X�D�O�L�W�l�W�V�P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���Q�D�F�K���†�����������6�*�%���O�����L�Q���G�H�U���Y �R�O�O�V�W�D�W�L�R�Q�l�U�H�Q���3�I�O�H�J�H���L�Q
der jeweiis aktuellen Fassung gemacht.

Sie sind Bestandtei[ dieser Vereinbarung.

3.1 A1lgemeine Pflegeleistungen

3.1.1 Grundpflege (siehe Rahmenvertrag)
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3.1.2 Behandlungspflege (siehe Rahmenvertrag)

Die t.eistungen der Behandlungspflege werden grundsätzlich von
examinierten Pflegekräften, analog der Richtlinie nach § 92 Abs. 1
Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V erbracht. Voraussetzung hierfйr ist die
Anordnung durch den Arzt, der sich persönlich vom Gesundheitszustand des
Tagespflegegastes überzeugt hat.

3.1.3 Soziale Betreuung (siehe Rahmenvertrag)

3.2 Kooperation

Die Verantwortung für die erbrachten L.eistungen und deren Qualität trägt die
beauftragende Pfiegeeinrichtung:

Die Pflegeeinrichtung kooperiert mit:

Hausspezifisch —liegt vor

3.3 Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung (Eigen- oder Fremdleistung)

3.3.1 Unterkunftsieistungen

Wäscheversorgung

Reinigung und lnstandhaltung

3.3.2 Verpflegungsleistungen

® Wochenspeisepian

 Getränkeversorgung

® spezielie Kostformen,
wenn ja welche?

Eigenleistung

Fremdleistung

Fremdleistung

Nach Verordnung

Organisation des Mahfzeitenangebotes:

Hausspezifisch —liegt vor

3.4 Zusatzieistungen nach § 88 SGB XI
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® ja  nein Liegt vor

4 Sächliche Ausstattung

Die sächiiche Ausstattung ist Bestandteil der Vereinbarung.

4.1 Bauliche Ausstattung
(Darstellung der Lage bzw. der baulichen Besonderheiten)

Liegt vor

4.2 Räumliche Ausstattung
(Ausstattung der Zrmmer)
bauliche Zimmerstruktur: liegt vor

Aufteilung in Wohnbereiche ja/nein: Ja

gebäudetechnische Ausstattung
(z. B. Fahrstuhl, behinderten
gerechter Eingang):

liegt vor

Anzahl

12

4

weitere Räume, z. В. Therapieräume liegt vor

Pflegebäder liegt vor

�*�H�P�H�L�i�V�F�K�D�I�W�V�U�\�X�P�H���W�L�H�J�W���Y�R�U

Einbettzimmer

Zweibettzimmer

Mehrbettzimmer

12

4

mit Nasszelie
ohne Nasszeile

mit Nasszeile
ohne Nasszeile

mit Nasszelle

ohne Nasszeile

5 Ausstattung mit Pflegehilfsmitteln und Hilfsmitteln
{angelehnt am Abgrenzungskatalog zur Hilfsmittelversorgung in
stationären Pflegeeinrichtungen

Die 1'fiegeeinrichtung hält die erForderlichen Hilfsmittel in angemessener
Anzahl, Form und Güte vor. Sie bevorratet in ausreichendem Maße
HiIfsmitteI, die von den Bewohnerinnen genutzt werden können.
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Dazu gehoren insbesondere:

liegt vor

6 �4�X�D�O�L�W�l�W�V�P�D�Q�D�J�H�Õ�Q�H�Q�W

Maßstab für die Quaiität der Leistungen sind die gesetzlichen Vorgaben aus
dem SGB Х1 - insbesondere §§ 112 ff SGB Х1, dem Bremischen Wohn- und
Betreuungsgesetz und den dazu ergangenen Vorschriften, sowie der
Rahmenvertrag nach § 75 SGB Xi.

Die Einrichtung beteiGgt sich an folgenden Maf3nahmen zur externen und
internen Qualitätssicherung:

6.9 �O�Q�W�H�U�Q�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H�i���]�X�U���4�X�D�O�L�L�l�W�V�V�L�F�K�H�U�X�Q�J��

Fori- und Weiterbildung

- Konzept zur Einarbeitung neuer MA

Qualitätszirke1/lnterne Kommunikation

Beschwerdemanagement

�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���]�X�U���%�H�Z�H�U�W�X�Q�J���G�H�U���(�U�J�H�E�Q�L�V�T�X�D�O�L�W�l�W���]�����<�����3�I�O�H�J�H�Y �L�V�L�W�H�Q

lnterne Audits

- Weitere Maßnahmen

- PDL-Fachtagung
- Handbücher

6.2 Externe Mal3nahmerı zur Qualitätssicherung:

- Einrichtungsübergreifende Beteiligung an Arbeitstreffen bzw.
Qualitätskonferenzen
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Teilnahme an externen fachlichen Veranstaltungen

- Weitere Maßnahmen

6.3 Ergänzende Darstellung des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements
und seineı- �8�Q�Õ�V�H�W�]�X�Q�J���]�����%���4�X�D�O�L�W�l�W�V�E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�U�����4�X�D�O�L�W�l�W�V�V�\�V�W�H�P��
- Kornpetenzzentrum

7 Personelle Ausstattung

7.1 Pflegerischer Bereich

Die Personalrichtwerte betragen für den pflegerischen Bereich:

�Z�� Personalschlüssel Pflegegrad 1 1: 1,875

Pflegegrad 2 1: 1,875

Pflegegrad 3 1: 1,875

Pflegegrad 4 1: 1,875

Pflegegrad 5 1: 1,875

b) Neben dem sich aus den Pflegeschlüsseln ergebenden Personal wird eine
zusätzliche Pflegedienstleitung in Höhe von 1 VK vorgehalten.

c) Die vereinbarie Fachkraftquote auf das Personal nach a) und b) beträgt
mindestens 50%.

d) Neben der sich unter a) bis c) vereinbarl:en personellen Ausstatturig werden
�z �u �r � �A �n �n �ä �h �e �r �u �n �g � �a �n � �d �i �e � �P �e �r �s �o �n �a �l �a �u �s �s �t �a �t �t �u �n �g � �n �a �c �h � �§ � �1 �1 �3 � � � �S �G �B � �X �I � �f �o �l �g �e �n �d �e
zusätzliche Persanalschlüssel für weitere Pflegehilfskräfte vereinbart:

Personaiausstattung nach § 113 с SGB Х1

Personalschlüssel Pflegegrad 1 1:

Pfiegegrad 2 1:

Pfiegegrad 3 1:

Pflegegrad 4 1:

Pflegegrad 5 1:
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e) Die prospektiv geplante personetle Besetzung entsprechend der in Punkt 1
dargestelften voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der unter a) bis d) vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

leitende Pflegefachkräfte

Pflegefachkräfte

Pffegehilfskräfte ohne

Ausbildung

Pflegehilfskräfte mit

landesrechtlich geregelter

Helfer- oder

Assistenzausbildung in cier

Pflege mit einer

Ausbildungsdauer von

mindestens einem Jahr

Sonstige Berufsgruppen

Gesamt

Ste1lеп
insgesamt

7.2 Betreuungskräfte nach § 85 Abs. 8 SGB Xf

Der Personalschlüssel beträgt pflegegradunabhängig:

Personalschliisse! 1: 20

7.3 Personal für Hauswirtschaftliche Versorgung
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Die prospektiv gepIante personeile Besetzung entsprechend der in Punkt 1
dargestellten voraussichtiiche Entwicklung des zu betreuenden Personenkreises und
der unter a) vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

HWL / Küche

Reinigung 1 Sonstige

Gesamt

7.4 Verwaitung

Stelleп
insgesamt

Die prospektiv geplante personeile Besetzung entsprechend der in Punkt 1
dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Heimieitung

Sonstige

Gesamt

7.5 Haustechnischer Bereich

Die prospektiv geplante personeiie Besetzung entsprechend der in Punkt 1
dargestel(ten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Haustechnischer Bereich

Nachrichtlich:

7.6 Auszubiidende nach dem PfiBG
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7.7 Bundesfreiwilligendienst 1 FSJ

7.8 Fremdvergebene Dienste

Art des Dienstes Bereich Beauftragte Firma
nachrichtlich

Protokollnotiz:

Personelle Ausstattung

Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbarte Personal erbracht
werden. Stichtagsbezogene kurzzeitige und vorübergehende Abweichungen von
der Personalmenge und -s#ruktur führen nicht zur Anwendung des
§ 115 Abs. 3 SGB Х1.


